
Vom Jurisdiktionsbezirk ZUr Ortskirche

Von GATZ
Am un:! Maäarz 2004 wıdmete sıch eiıne Tagung des Römischen Instıtuts

der Görres-Gesellschaft einıgen Aspekten Jjenes tiefen Wandels der Bıstümer 1mM
deutschsprachıigen Mitteleuropa, der sıch se1it der Aufklärung un! se1it der Siku-
larısatıon vollzogen hat In Kanon 369 des CAG; VO 1983 W1 I'd das Bıstum
„Teilkirche“ (ecclesia particularıs) ZENANNL. Dieser Begriff 1St gleichbedeutend
mıt dem häufiger gebrauchten „Ortskirche“, bringt aber die Einbettung des
einzelnen Bıstums iın die eıne Gesamtkirche besser ZU Ausdruck. In deren
Verband bılden die Teilkirchen eigenständiıge Größen. Zentral 1St dabei natürlich
die Fıgur des Bischots. Daher versuchten sowohl die Landesherren bzw. die
Staaten W1€e auch der HI Stuhl STETS, ıhren Vorstellungen entsprechende Persön-
lichkeiten auf die bischöflichen Stuühle bringen.

Seıit dem Zweıten Vatikanischen Konzıil wırd die GGesamt- un:! zugleıich auch
jede e1l- der Ortskirche als „Volk Gottes“ un! damıt als selbst handelndes
Subjekt verstanden. Der Bischof 1St gehalten, se1ine Leitungsaufgabe
mıt dem Presbyterium, also kollegıal, wahrzunehmen. Mıt seinem Al-

chischen Führungsanspruch, der gleichzeitigen Forderung ach Kollegialıität
un: mıiıt der Eigenständigkeit der Laıen sınd Spannungen vorgegeben, die sıch
N1ı€e ganz autfheben lassen, die aber be1 eintühlsamer Austarıerung truchtbar W 6I -
den

Das Irıdentinum hatte die Leitungsfunktion der Bischöfe, nıcht aber die Bıs-
tumer als solche, 1m Blick Die Bıstümer wurden dagegen gewissermafßen VO
Bischof her gyesehen. Der volle bischöfliche Leitungsanspruch wurde aber letzt-
ıch erst selit der Sikularisation durchgesetzt. Die Weıihegewalt der Bischöfe WAar
ZWar auch vorher nıe iın rage gestellt worden, aber schon die Heranbildung des
Klerus hatte sıch weıthın hne bischöfliche Mıtwirkung vollzogen, enn das
Seminardekret des TIridentinums hatte die Bischöfe ZWAarA verpflichtet, TY1e-
stersem1ıinare einzurichten, doch auch andere Zugänge ZU Priestertum
offen geblieben. Der nachtridentinische Sikularklerus Wr enn auch 1m Reich
VOT allen 1n den Kollegien der Gesellschaft Jesu ausgebildet worden. Dıie bi-
schöflichen und domkapitelschen Priesterseminare hatten daneben TU eiıne
tergeordnete Rolle gespielt. Das Ünderte sich erst 1mM Zeitalter der Aufklärung
ach Aufhebung der Gesellschaft Jesu. rst seıt dieser eıt wurde aus dem
Siäkular- eın Diözesanklerus, der durch die gemeınsame Ausbildung se1ın He1-
matbistum gebunden WAar un:! in der Regel dort auch seıine Lebensstellung tand
Das WAar eine wichtige Etappe auf dem Weg ZUrTr Entstehung der modernen Orts-
oder Teilkirche.

Eın erstier Schub ZUr Umegestaltung der Bıstümer handelnden Einheiten
durch Festigung der bischöflichen Stellung gegenüber den zentrifugalen Kräften
erfolgte 1n Österreich Kaıserıin Marıa Theres1ia un:! Kaıser Josef 11 1mM
Kontext der umtassenden Staatsreform durch den Ausbau des Territorialstaates
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un:! die Verdichtung seiner Verwaltung, also 1mM Zeichen staatlıcher Kirchenho-
eit. Nachdem schon Marıa Theres1a 1m südmährischen runn eın
Bıstum errichtet worden WAal, folgte Josef 11 selit 1782 mıt den Bıstümern an7
un St Pölten SOWIl1e dem sudböhmischen Budweıs, terner der Umgestaltung der
salzburgischen Eigenbistümer Gurk, Lavant un:! Seckau gleichrangigen
Sprengeln SOWI1e dem NUr kurzlebigen Bıstum Leoben. Dadurch un! durch die
Pfarr-Regulierung wurde eıne Verbesserung der Seelsorge erreıicht, doch taktısch
wurde die Kirche zugleich iın das Gefüge des Staatsganzen eingeschmolzen. Die
kirchliche Organısatıon wurde parallel A staatliıchen un! der Säkularklerus
parallel U: Beamtenschaft gesehen. YSt 1mM Laufe des Jahrhunderts gelang
Cc5S der Kırche Österreichs, sıch aus dieser atalen Umklammerung befreien.
Die Bıstümer jedenfalls ach dem Konzept Josefs I1 keıine selbstständıg
handelnden Eınheıiten, also Ortskirchen, sondern weisungsgebundene kirchli-
che Abteilungen des Staatsganzen. Die Vorgaben für ıhr Handeln staatlıch
normıiert.

Ahnlich organısıerte das Napoleonische Konkordat VO 1801 1ın Verbindung
mi1t den Organischen Artikeln VO 1802 die Kırche in Frankreich und damıt auch
ın jenen linksrheinischen Gebieten, die 1815 deutsche Bundesstaaten tielen.
uch dort wurde die Kirche parallel ZUuU Staat organısıert. Dıie Bischöte wurden
VO Ersten Konsul, spater VO Kaıser un: annn VO Präsıdenten der Republık
nomiınıert, während die Bıstümer den staatlıchen Departements entsprachen.

Die Kirche unterstand sOomıt 1M deutschsprachigen Mitteleuropa bıs weıt 1Ns
19. Jahrhundert der staatlıchen Kirchenhoheıt, die allerdings türsorglich W al,
soweıt CS sıch katholische Staaten handelte un: die Kirche sıch fügte. Die
Bıstümer bıldeten dieser Zeıt och keine Ortskirchen 1mM heutigen Sınne. S1e

vielmehr Verwaltungseinheiten, eben Jurisdiktionsbezirke, bischöf-
liıcher Leıtung un:! staatlıcher Oberauftsicht. Jle neben den Bıstümern un de-
ren Pftarreien bestehenden kirchlichen Lebensäufßerungen dagegen 1I161-

wünscht, da S$1e sıch der obrigkeitlichen Kontrolle hätten. Wıe sehr sıch
die Bischöfe diesem Konzept einordneten, zeıgte sıch 1848, als sS1e sıch der For-
derung großer Teile des Klerus un:! auch VO Laıien ach Diözesansynoden
wıdersetzten und das Mitsprachebegehren des Klerus ın regionale Kleruskon-
ferenzen abzuleiten versuchten.

Zentral blieb also die Fıgur der Bischöte, wenngleich diese bıs weıt 1Ns
19 Jahrhundert hineıin wenıg Gestaltungsraum hatten. Die Regierungen sahen
ın ıhnen violette Präfekten dieser Begriff STamMMtT Aaus dem zentralistischen
Frankreich un: erwarteten, 4aSS S1e Klerus un! olk ın Zucht hielten. Daher
spielte ıhre Auswahl eıne zentrale Rolle un diesbezügliıch li@_ßen sıch alle Re-
sjerungen die Fiäden nıcht leicht aus der and nehmen. In Osterreich un:! ın
Bayern besafßen die Monarchen mıiıt wenıgen Ausnahmen das Recht ZUrFr Nom1i-
natıon der Bischöfte. Ihre Wahl MUSSTIE nıcht schlecht, ıhr jeweılıger Kandıdat
allerdings systemkontform se1In. In allen anderen deutschen Ländern Ww1e€e auch
In der deutschsprachigen Schweiz besaßen dagegen die Domkapitel das Bı-
schofswahlrecht, das allerdings häufig starkem politischem der spater
auch päpstlichem ruck stand, während die Domkapıtel selbst siıch vielfach
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VO provınziellen Gesichtspunkten leiten ließen. In Preußen kam CS
nächst 1Ur Scheinwahlen, da die Kapıtel den ıhnen VO Könıg bezeichneten
Kandidaten wählen USssfifen. YSt 1840 verzichtete die Regierung darauf un:
überhaupt auf die Kırchenhoheit. Bezeichnenderweise erlebte die Kırche se1t-
dem 1ın dem ach Osterreich orößten deutschen Bundesstaat Preußen eine außer-
ordentliche Aktivierung, hıinter der alle anderen Staaten des Deutschen Bundes
zurückblieben. Dıi1e Bischotswahl durch die Domkapitel bıldete eın wichtiges
Element VO Ortskirche.

Wenngleich VO der staatlıchen Kırchenhoheıt, die 1mM Kulturkampf hne
Erfolg wıiederhergestellt werden sollte, bedrückt, enttalteten sıch die Bıstümer
1mM Laufe des Jahrhunderts nıcht DU als Verwaltungseinheiten, sondern 1M-
ILCT mehr auch als eigenständige geistliche Größen. Wiıchtig WAalt dabei1, 4Ss die
Domkapiıtel, die in der Zeıt der Reichskirche weıtgehend Versorgungsanstalten
für Adelige SCWESCH aICIl, 1U Mitarbeiterstäben der Bischöfe wurden
(Dominiık Burkard). Die Bischöfe präsentierten sıch ZWAar in ıhren Antrıtts-
hırtenbriefen als oberste Lehrer ıhre Kırchen, aber ınsgesamt yingen die enTt-
scheidenden Innovatiıonsimpulse nıcht VO ıhnen AUS. S1e konzentrierten sıch
vielmehr dem ruck der Verhältnisse vornehmlic auf das Staat-Kırche-
Verhältnis. Dafür bjetet die Geschichte der mıiıttlerweile zuLt ertorschten Bı-
schofskonferenzen manche Anschauung.

Viıele, wenn nıcht die meısten Aufbrüche, die 7A5 ba allmählichen Ausgestaltung
der Bıstümer Ortskirchen führten, gyıingen VO der unteren Ebene A4USsS. Das gilt

tür den BaNZCH Bereich der Armenpflege b7zw. spater Carıtas, die VO Öörtlı-
chen Gruppen inıtuert, aufgebaut un:! wurde, ehe die Bıstümer sıch
Kooperatıon mühten. Nahezu alle Neugründungen der soz1al-carıtativ der in
Schule un: Erziehung tätıgen Kongregationen mıt iıhrem immensen gesellschaft-
lichen Einfluss un ıhrem Beıtrag ZUr kirchlichen Soz1ialisation yıngen VO  —$ e1IN-
zelnen Persönlichkeiten AaUs, ehe die Bischöfe versuchten, regulıerenden Einfluss
darauf nehmen (Gisela Fleckenstein). Nur mıiıt Einschränkungen 1n das Bıs-
Lumsganze integriert blieben in ÖOsterreich allerdings die Stifte mıt ıhren zahl-
reichen inkorporierten Pfarreien. S1e versagten sıch ZWaar der Miıtarbeit keines-
WCS5S;) blieben aber auf ıhre Eıgenart bedacht (Korbinıian Birnbacher). Das
Gleiche oilt für den Vereinskatholizismus, der ın seınen Anftängen VO einıgen
Bischöfe mıt Miısstrauen beobachtet wurde, weıl S$1e lıeber die ıhrer ber-
autsicht unterstehenden Bruderschaften gesehen hätten (Joachim UVepen). Ahn-
lıches oilt für die polıtıschen Bewegungen un spater katholischen Parteıjen. Zu
Spannungen zwiıischen diesen Neuautfbrüchen, den daraus hervorgehenden
Gruppierungen un:! den Bischöfen yab CS jedoch aUm Di1e Solidarıität zwıschen
Bıschöfen, Klerus un!: katholischer Bevölkerung zeıgte sıch besonders eIN-
drucksvoll während des preufßischen Kulturkampfes, als die Regierung 7zwıschen
„nıederen“ Klerus un:! Bischöfen vergeblich einen eıl treiben versuchte.
uch die staatlıch verordnete Einrichtung gewählter Kırchenvorstände, die Aaus
dem evangelischen Gemeindeverständnis übernommen wurden un:! die (Ge-
meınden gegenüber den Bischöfen un:! dem Pfarrklerus stärken sollten, bewähr-

sıch Die Bischöfe protestierten ZWAAar der Führung des Kölner Erz-
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bischofs Paulus Melchers dagegen, doch ührten die Kırchenvorstände letztlich
Z Ausbau der Miıtverantwortung VO Lajien tür die Gemeıinden. Die
remıen beeinträchtigten keineswegs die Stellung der Bischöfe un: des Klerus,
sondern ührten Z Mobilisierung der Gemeıinden. Die Bischöfe ühlten sıch
erst ach der Wende ZU 20. Jahrhundert durch die großen Verbände
ihren „Verbandspäpsten“ ın ıhrem Führungsanspruch behindert. Nıcht
terschätzen auf dem Weg VO Verwaltungseinheiten Ortskirchen erwıesen
sıch schließlich die Diözesangebetbücher (Bernhard Schneider) un: ıhr Beıtrag
Zzur spirıtuellen Formung der Bıstümer.

In der Zwischenkriegszeıit versuchte annn Papst 1US C: durch das VO  — ıhm 1in
der Auseinandersetzung mıiıt dem taschistischen Italiıen entwickelte Konzept der
„Katholischen Aktion“ die Bıstümer autorıtärer Führung der Bischöfe
handelnden Einheiten machen. och erwıies sıch dieses Konzept iın Deutsch-
and mıt seiner töderalen Tradıtion un: seiınem auf Eıgenständigkeit bedachten
Vereinskatholizismus als undurchführbar. Anders sah die Lage ın Österreich
au  N Nachdem das NS-Regime die katholischen Parteıen ıIn Deutschland FAUG

Selbstauflösung gebracht un! die Vereine bzw. Verbände erdrosselt hatte, voll-
ZOg sıch kirchliches Leben 1LLUTr och dem ach der konkordatsgeschützten
Bıstümer un! Pfarreien, für die schon 1n den frühen 30er Jahren die Bestellung
VO Pfarrausschüssen angeordnet wurde Nach dem Zweıten Weltkrieg wurde
ann Kardınal Josef Frings, der sıch dabej auf ausgezeichnete Mitarbeiter
stutzen konnte, eın Konzept aıkaler Miıtarbeit entwickelt, das in Räten
un:! 1m ZdK seinen Niederschlag tand un:! ach dem Konzıil weıterentwickelt
wurde (Felıx Raabe).

Die Entwicklung Z Orts- bzw. Teilkirche wurde schließlich Beispiel der
deutschsprachigen Gemeinschaft 1MmM Verband des wallonischen Bıstums Lüttich
(Alfred Miınke) un:! dem Bıstum Erturt dargestellt, das siıch ach der durch die
deutsche Teilung CerZWUNgCNECN Irennung VO Mutterbistum Fulda ımmer mehr

eıner eigenen Ortskirche entwickelte, obwohl N erst ach der Wiıederver-
ein1ıgung Deutschlands auch ormell AaZu wurde (Clemens Brodkorb).
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